
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 7 (1934)

Heft: 4

Vereinsnachrichten: Anteilscheine des Schweiz. Fourierverbandes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


1934 „DER FOURIER" 41
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ist schon beinah Offizier.
Er hat einen schönen Posten,
denn was wir Soldaten kosten
und so nebenbei verschlingen
muss er auf die Rechnung bringen.
Während wir Gewehrgriff klopfen,
sitzt er gern bei Wein und Hopfen,
wo er alles das verzehrt,
was der Metzger ihm verehrt.

Wir wollen es dem „Nebelspalter" nicht verargen,
daß er den Fourier der Uebertretung eines Verbotes
zeiht, das vielleicht früher nicht dermassen befolgt wurde,
wie heute. Wir wollen es ihm auch nicht übelnehmen,

dass er sich kürzlich über einen Satz unserer „Koch-
anleitung" lustig gemacht hat, wo es auf der Seite 48
wörtlich heisst:

„Hat man geröstetes Mehl, so braucht es nicht erst

geröstet zu werden".
Aber das wollen wir ihm sagen, daß es der Feld-

weibel nicht gern sieht, wenn man ihn entgegen der heute
noch bestehenden Rangordnung zwischen Wachtmeister
und Fourier einreiht, wie es der „Nebelspalter" tut, und
ihn nicht höher stellt, als den Fourier. Die Gleichstellung
von Feldweibel und Fourier, lieber „Nebelspalter", ist

nur ein Wunsch des Fourierverbandes/ sie ist noch nicht

verwirklicht. Inzwischen muß man den Feldweibel, wenn
man die Aufzählung der Grade mit dem Soldaten be-

ginnt, immer «tfc# Wachtmeister und Fourier aufführen.

Anteilscheine des Schweiz. Fourierverbandes.
Wir bringen unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß

folgende ausgeloste Anteilschein Nummern zur Rück-

Zahlung noch nicht vorgewiesen worden sind:

Nummern:
15, 16, 17, 23, 26, 37, 40, 47, 55, 56, 60,

61, 66, 75, 76, 77, 79, 80, 108, 111, 113, 116,

120,121, 122, 201, 202, 205, 214, 216, 217, 218, 220,
222, 224, 225, 229, 238, 240, 245, 258, 259, 260, 263,

301, 303, 304, 309, 312, 213, 323,- 326, 327, 339, 342,

363,366, 370, 371.

Diejenigen Kameraden, die auf diese Nummern
lautende Anteilscheine des Schweiz. Fourierverbandes be-

sitzen, bitten wir, sich betreffend Ueberweisung der Beträge
an Kamerad Fourier Joh. Adeermann, Ziircherstr. 235,
St. Gallen =W, zu wenden, der das Nötige veranlassen

wird.
Wir verdanken bei dieser Gelegenheit auch an dieser

Stelle die Schenkung von Kd. Fourier Meyenrodc in Basel,

der der Zentralkasse in hochherziger Weise den Betrag
von Fr. 50.— erlassen hat. Wir erlauben uns gleichzeitig,
an diejenigen Kameraden einen warmen Appell auf Erlaß
solcher Beträge zu richten, die in der Lage sind, auf die

Rückzahlung ihrer Anteilscheine zu verzichten. Durch die

stets wachsenden Aufgaben, die sich an den erfreulichen
Teilnehmerzahlen der ausserdienstlichen Liebungen aus-
drücken <wir verweisen auf die Berichte der Sektionen Bern
und Ostschweiz), wird die Zentralkasse stark belastet.

Die damit verbundene Mehrarbeit nimmt der Zentral-
vorstand gerne auf sich, im Bewusstsein, damit Volk
und Arme zu dienen und an der Ertüchtigung der Fouriere
zu arbeiten. Die Solidarität der älteren Kameraden, die
nicht mehr aktiv mitarbeiten können, wird ihm dabei nicht

nur allein des finanziellen Vorteils wegen, sondern vor
allem in der damit betonten Kameradschaft als stete Auf-
munterung zur Entfaltung der besten Kräfte zur Seite
stehen. Der Zentralvorstand.

Mitteilungen.
Pferdemietgeld.

Durch die Verfügung des eidg. Militärdepartements
vom 29. Januar 1934 ist das Mietgeld für Pferde und

Maultiere wie folgt festgesetzt worden:

A ///7cZ =A/cw/?/e/^.
1. Fr. 4.75 pro Tier und pro Tag für Wiederholungs-

kurse, deren Einrückungstag in die Zeit
vom 24. August (inklusive) bis 11. Okt.
(inklusive) fällt.

2. Fr. 4.— pro Tier und pro Tag für alle übrige Wieder-
holungskurse und für alle Schulen.

1. Fr. 5.25 pro Pferd und pro Tag für Wiederholungs-
kurse, Rekognoszierungen und Uebungen,
deren Einrückungstag in die Zeit vom
24. August (inklusive) bis 11. Oktober
(inklusive) fällt.

2, Fr. 4.— pro Pferd und pro Tag für alle übrigen
Wiederholungskurse und für alle Schulen.

Quartiermeisterschule und Fourierschulen.
Der Waffenchef der Infanterie hat über die Ein-

berufung zu den oben genannten Schulen folgende An-
Ordnungen getroffen (S.M. A. Nummer 1, Seite 50):

„Die in die

(Quartiermeisterschule) aufzubietenden Fouriere werden
den kantonalen Militärbehörden durch den Waffenchef
der Infanterie bezeichnet.

Ueber 25 jährige Fouriere (Jahrgang 1908 und ältere)
kommen zur Ausbildung als Quartiermeister nicht mehr

in Frage.
In die !Ao//r/i?r5c7w/M sind möglichst junge Unter-

Offiziere aufzubieten, der Jahrgang 1909 gilt als äusserste

Grenze. Sie müssen als Unteroffizier wenigstens einen

Wiederholungskurs bestanden haben. Korporalen, die als

solche eine Rekrutenschule bestanden haben, kann auf

Antrag der kantonalen Militärbehörden oder der Kreis-
instruktoren dieser Wiederholungskurs erlassen werden.

Über den Erlass entscheidet der Waffenchef der Infanterie."

Die Quartiermeisterschule findet dieses Jahr vom 2.April
bis 2. Juni statt. Die Offiziersschule für die Verpflegungs-

truppen fällt pro 1934 aus.
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